
 

 
 

Hinweise zum Antrag auf 
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

nach dem Vierten Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) 
 
Allgemeines: 
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden ab dem 1.1.2005 nach den Regelungen 
des Vierten Kapitels des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) gewährt. 

Antragsberechtigt auf Leistungen der Grundsicherung sind alle Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. 
Schon mit der Vollendung des 18. Lebensjahres sind Personen dann antragsberechtigt, wenn sie voll erwerbsgemindert 
sind und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. 

Allerdings stehen Leistungen der Grundsicherung nur dann zu, wenn das Einkommen nicht ausreicht, um den Bedarf zu 
decken und auch Vermögen nicht einzusetzen ist. 

Leben Ehegatten, eingetragene Lebenspartner oder Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft zusammen, so wird auch 
das Einkommen und Vermögen des bzw. der Anderen berücksichtigt. 
Darüber hinaus kann die Unterhaltspflicht des getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten oder Lebenspartners 
eine Rolle spielen. Die Unterhaltspflicht von Eltern und Kindern bleibt dagegen unberücksichtigt, es sei denn, dass im 
Einzelfall ein sehr hohes Einkommen vorhanden ist (jährlich 100.000 EUR oder mehr). 

Keinen Anspruch auf Grundsicherung haben Personen, die ihre Bedürftigkeit in den letzten 10 Jahren vor der Antragstel-
lung vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. 

Der Antrag enthält viele leistungsrelevante Fragen, die für die Bearbeitung erforderlich sind. Durch sorgfältiges Ausfüllen 
vermeiden Sie Nachfragen und damit zeitliche Nachteile. 

Der Antrag selbst ist wie folgt aufgebaut: Seite 1: Personendaten und Unterhalt 
Seite 2: Fragen zur individuellen Bedarfslage 
Seite 3: Fragen zum Einkommen 
Seite 4: Fragen zum Vermögen und sonstiges. 

 
Zu 1.: Persönliche Verhältnisse (Antragsseite 1)  
Eine eheähnliche Gemeinschaft besteht zwischen zusammen lebenden und wirtschaftenden Partnern unterschiedlichen 
Geschlechts, die füreinander einstehen und sich füreinander verantwortlich fühlen. „Lebenspartner“ sind eingetragene 
Partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes. 

Bei mehr als zwei Personen in Ihrem Haushalt machen Sie bitte zusätzliche Angaben! 

Für die Klärung der Zuständigkeitsfrage ist es wichtig, die Aufenthaltsverhältnisse vor Aufnahme in eine stationäre Ein-
richtung (z.B. Heim, Krankenhaus u.a.m.) darzulegen. 

Darüber hinaus ist z.B. bei Umzug wichtig, ob am bisherigen Wohnort bereits Grundsicherungsleistungen gezahlt wur-
den. 
 
Zu 2.: Unterhalt (Antragsseite 1) 
Nach § 43 Absatz 2 SGB XII bleiben Unterhaltsansprüche einer grundsicherungsberechtigten Person gegenüber ihren 
Kindern und Eltern grundsätzlich unberücksichtigt, sofern deren steuerrechtliche Einkünfte unter dem Betrag von 
100.000 EUR jährlich liegen. Das Einkommen mehrerer Kinder wird nicht zusammengerechnet. Sofern Anhaltspunkte 
vorliegen, dass die Einkommensgrenze von 100.000 EUR erreicht oder überschritten wird, sind die Daten der betreffen-
den Personen anzugeben. 

Unterhaltsansprüche bei getrennt Lebenden oder Geschiedenen sind generell zu verfolgen. 
 
Zu 3.1: Kosten der Unterkunft (Antragsseite 2) 
Zur Grundsicherung gehören auch die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. Ohne 
Beantwortung dieser Fragen ist keine Bedarfsbemessung möglich. 

Wenn Sie Fragen haben zur Höhe der Angemessenheit oder eine neue Wohnung suchen, so lassen Sie sich bitte bera-
ten.  

Bei Aufenthalt in einer stationären Einrichtung (z.B. Heim, Krankenhaus u.a.m.) können Fragen zu Unterkunft und Hei-
zung unbeantwortet bleiben, da hier ein Durchschnittsbetrag angesetzt wird. 
 
Zu 3.4 bis 3.8: Weitere Bedarfe (Antragsseite 2) 
Im Einzelfall können auch weitere Bedarfe berücksichtigt werden wie: 

- Mehrbedarfe für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder unter 65 Jahren und voll erwerbsge-
mindert sind und einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkmal „G“ haben; für werdende Mütter nach der 
12. Schwangerschaftswoche; für Personen mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben 
und allein für deren Pflege und Erziehung sorgen, kostenaufwändige Ernährung (3.4), 

- Angemessene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (3.5), 
- Kosten hauswirtschaftlicher Verrichtungen, z. B. notwendige Hilfen beim Reinigen der Wohnung (3.6), 
- Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte, Erstausstattung für Bekleidung einschl. Schwanger-

schaft und Geburt sowie Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestim-
mungen (3.7),  

- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen wie Schuldenübernahme zur Sicherung der Unterkunft und evtl. wei-
tere Leistungen als Darlehen (3.8). 



 

 
 

 
Zu 4.: Einkommen (Antragsseite 3) 
Grundsicherungsleistungen sind abhängig von der Höhe und der Art des Einkommens. 
Zum Einkommen gehören alle Einkünfte in Geld oder Geldeswert. 
Soweit eine spezielle Einkommensart im Vordruck nicht aufgeführt sein sollte, ist dieses Einkommen unter Sonstige 
Einkünfte zu erfassen. 
 
 
Zu 5.: Vom Einkommen evtl. absetzbare Beträge (Antragsseite 3)

 
Ihr anzurechnendes Einkommen verringert sich u.a. durch gezahlte Einkommensteuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge. Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen werden nur abgesetzt, soweit 
diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder nach Grund und Höhe angemessen sind. Werbungskosten werden abge-
setzt, soweit sie zur Erzielung des Einkommens notwendig sind. 
 

Zu 6.: Bargeld, Guthaben (z.B. Spar- und Girokonten) und sonstiges Vermögen (Antragsseite 4) 
Zum Vermögen gehört das gesamte verwertbare Vermögen. 

Bitte geben Sie hier auch an, wenn Sie noch Ansprüche gegen Dritte haben, z. B. Erbansprüche, Rückforderungen aus 
Verträgen oder Schenkungen o.ä.). 
 
Folgendes Vermögen muss nicht verwertet werden: 

- Vermögen, das aus öffentlichen Mitteln zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage oder zur Gründung 
eines Hausstandes gewährt wird, 

- Kapital einschließlich seiner Erträge, das der zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10a oder des Abschnitts XI 
des Einkommensteuergesetzes dient und dessen Ansammlung staatlich gefördert wurde, 

- sonstiges Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines Hausgrundstücks be-
stimmt ist, soweit dieses Wohnzwecken behinderter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen dient oder dienen soll 
und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde, 

- angemessener Hausrat; dabei sind die bisherigen Lebensverhältnisse der nachfragenden Person zu berücksichtigen, 

- Gegenstände, die zur Aufnahme oder Fortsetzung der Berufsausbildung oder der Erwerbstätigkeit unentbehrlich sind, 

- Familien- und Erbstücke, deren Veräußerung für die nachfragende Person oder seine Familie eine besondere Härte 
bedeuten würde, 

- Gegenstände, die zur Befriedigung geistiger, besonders wissenschaftlicher oder künstlerischer Bedürfnisse dienen 
und deren Besitz nicht Luxus ist, 

- ein angemessenes selbstgenutztes Hausgrundstück. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl der Bewoh-
ner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen), der Grundstücksgröße, 
der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks einschließ-
lich des Wohngebäudes, 

- kleinere Barbeträge oder sonstige Geldwerte; dabei ist eine besondere Notlage der nachfragenden Person zu berück-
sichtigen (grundsätzlich: Alleinstehende 2.600 EUR, Ehegatte / Ehegattin / Lebenspartner(in) / Partner(in) einer ehe-
ähnlichen Gemeinschaft zuzüglich 614 EUR, für jede andere überwiegend unterhaltene Person zuzüglich 256 EUR). 

 
Zu 7.: Vermögensübertragungen (Antragsseite 4) 
Diese Angaben sind von Bedeutung für die Bewertung und Berechnung von Ansprüchen, die sich aus Vermögensüber-
tragungen (z.B. Schenkung, Übergabevertrag, Altenteil, vorweggenommene Erbfolge) ergeben können.  
 
Zur Möglichkeit einer Verzichtserklärung (Antragsseite 4) 
Die Inanspruchnahme ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt führt zu einer Unterhaltsprüfung bei Ihren Verwandten 
(Kinder, Eltern). Wenn Sie das ausschließen möchten, können Sie auf diese Leistungen verzichten.  
Bitte überlegen Sie sich aber vorher genau, ob das für Sie richtig ist. Lassen Sie sich ggf. beraten!  
Sie können Ihre Verzichtserklärung jederzeit widerrufen. 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtiger Hinweis: 
 

Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag zu unterschreiben! 
 



Auszug aus dem Sozialgesetzbuch - Allgemeiner Teil - (SGB I) 
vom 11. 12. 1975 (BGBl I S. 3015),   

zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 15 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748) 
(Eine evtl. aktuellere Fassung können Sie im Internet unter „http://bundesrecht.juris.de“ 

 und dort unter „Gesetze/Verordnungen“ und dem Stichwort „SGB I“ finden.) 
 
 
Dritter Titel: Mitwirkung des Leistungsberechtigten 

§ 60 Angabe von Tatsachen 

(1) Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat 

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen Lei-
stungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit 
der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen, 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlagen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzu-
legen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 

Satz 1 gilt entsprechend für denjenigen, der Leistungen zu erstatten hat. 

(2) Soweit für die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Angaben Vordrucke vorgesehen sind, sollen diese benutzt 
werden. 

 
§ 66 Folgen fehlender Mitwirkung 

(1) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 
bis 62, 65 nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leis-
tungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise 
versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des 
Sachverhalts erheblich erschwert. 

(2) Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, wegen Arbeitsunfähigkeit, wegen Ge-
fährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen 
Mitwirkungspflichten nach den §§ 62 bis 65 nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände mit Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen, dass deshalb die Fähigkeit zur selbständigen Lebensführung, die Arbeits-, Er-
werbs- oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die 
Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen. 

(3) Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung nur versagt oder entzogen werden, nachdem der Leis-
tungsberechtigte auf diese Folge schriftlich hingewiesen worden ist und seiner Mitwirkungspflicht nicht inner-
halb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nachgekommen ist. 

 
Auszug aus dem Strafgesetzbuch - (StGB) 

(Eine evtl.  aktuellere Fassung können Sie im Internet unter „http://bundesrecht.juris.de“ 
 und dort unter dem Stichwort „StGB “ finden) 

 
 
§ 263 Betrug 

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Ver-
mögen eines anderen dadurch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder 
Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit  Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. ….. 

(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend. 

(5) … 

(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1). 

(7) …. 
 
 
 
Weitere Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen können Sie auf Wunsch auch in Ihrem Sozialamt 
erhalten. 




